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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1962

Norm

KFG 1955 §85 Abs2 B3

Rechtssatz

Bei einem Blutalkoholwert von 2,31 Promille liegt bereits eine "landläu9ge Trunkenheit" vor, die so weitgehende

Symptome zeigt, daß sie auch dem Betrunkenen nicht verborgen bleiben kann.
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